 M A K L E R A U F T R A G 

für die Überprüfung und Verwaltung des Versicherungsbestandes





Herr      �          Frau       �         Firma       �









beauftragt und erteilt der



UAF - Versicherungstreuhand Schweiz AG

Geschäftsleitung, Wolfgang Schwitalla

Eidg. Dipl. Versicherungsfachmann

Spitalstrasse 11

CH - 2502 Biel - Bienne



nachstehend Makler - Courtier - Brooker genannt

die Vollmacht, sämtliche bestehende oder abzuschließende Versicherungen zu überprüfen, kostengünstig zu vermitteln und zu verwalten.

Der Makler vertritt die Interessen des Auftraggebers gegenüber den Versicherungsgesellschaften.

	



Vertragsinhalt



1. Überprüfung des Versicherungsbestandes



Die Überprüfung durch den Makler soll sich die Richtigkeit, die Notwendigkeit und 

Zweckmässigkeit im Sinne des Risk-Management erstrecken.



insbesondere umfasst sie

 - die Konzept- und Vertragsgestaltung

 - den Deckungsumfang

 - die Prämie

 - die Koordination der Verträge



Die Versicherungsgesellschaften sind gebeten, alle notwendigen Unterlagen, Informationen

und Daten dem Makler zu liefern, damit dieser seinen Auftrag bestmöglich erledigen kann.



2. Rechte und Pflichten des Maklers



Der Makler ist ermächtigt, im Namen des Auftraggebers mit den Versicherungsgesellschaften

zu verhandeln, Korrespondenzen zu führen und Erklärungen abzugeben.











3. Vermittlung der Versicherungsverträge



Der Makler hat, nach Genehmigung des Kunden die Vollmacht:

 

 - Versicherungen zu künden.

 - Versicherungen umzugestalten

 - Versicherungen abzuschliessen



Ohne ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung bleibt der Auftraggeber  Versicherungsnehmer

und Prämienschuldner.

Die Versicherungsgesellschaften sind gehalten, den Geschäftsverkehr über den Makler

abzuwickeln.



4. Dienstleistung im Schadenfall



Der Makler wahrt im Schadenfall die Interessen des Auftraggebers und ist ihm behilflich.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die im Schadenfall zu beachtenden Obliegenheiten zu

erfüllen.

Die Schadenzahlungen gehen ohne anderslautende Vereinbarung an den Auftraggeber.



5. Kosten für den Auftraggeber



Der mit  diesem Maklerauftrag verbundene Arbeitsaufwand ist für den Auftraggeber kostenlos.

Es entstehen ihm weder direkte noch indirekte Kosten. Die Maklertätigkeit wird durch eine

Courtage honoriert, die von den Versicherungsgesellschaften oder den Banken getragen wird.



6. Dauer des Maklervertrages



Der Auftrag beginnt am                  und ist auf ein Jahr abgeschlossen. Er kann beiderseitig, 

jeweils unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf Ende jedes Kalenderjahres gekündigt werden, ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. 

Mit Ablauf des Maklervertrages erlöschen sämtliche Rechte und Pflichten beider Parteien.





Ort und Datum,	der Kunde

                              	



	



Wolfgang Schwitalla		                                             

UAF - Versicherungstreuhand Schweiz AG

UAF - Versicherungstreuhand Schweiz AG, Geschäftsleitung, Wolfgang Schwitalla, Eidg. Dipl. Versicherungsfachmann

CH - 2502 Biel, Spitalstrasse 11, Telefon 032 328 30 10 Telefax 032 328 30 11 Natel 079 356 51 64  e-mail w.schwitalla@uaf.ch

Internet http://www.uaf.ch








